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RS UVS Kärnten 1997/08/21 KUVS-K2-
869/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.08.1997

Rechtssatz

Weigert sich der Beschuldigte zur näher festgestellten Tatzeit an der Tatörtlichkeit, trotz Au orderung eines besonders

geschulten und von der Behörde hiezu ermächtigten Organs der Straßenaufsicht, sich einem im ö entlichen

Sanitätsdienst stehenden Arzt, zwecks Feststellung des Grades der Alkoholisierung, vorführen zu lassen und sind auch

die sonstigen Voraussetzung für die Amtshandlung vorliegend, macht sich der Beschuldigte verwaltungsstrafrechtlich

verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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